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CHRISTOPH EGGENBERGER

DIE ST. GALLER MÖNCHE SINTRAM, NOTKER
UND EKKEHART VON IHREM DREIHUNDERTJÄHRIGEN

ZÜRCHER AUFENTHALT ZURÜCK

Dieser Beitrag wurde geschrieben zur
Zeit des Kampfes um die Handschriften in
der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe.
Die Regierung des Bundeslandes Baden-

Württemberg wollte sie veräußern, um
Restaurierung und Erhaltung des Schlosses
Salem zu finanzieren. Es gibt keine Parallele
zur Leihgabe der St. Caller Handschriften
aus der Zentralbibliothek Zürich an die
Stiftsbibliothek St. Gallen. Die Leihgabe
kann frühestens nach 38 Jahren
zurückgerufen werden (was einer Dauerleihgabe
gleichkommt), die Handschriften bleiben
Eigentum der Zentralbibliothek, behalten
ihre Zürcher Signaturen und sind der
Forschung zugänglich. Ein Punkt aber verbindet

die beiden Vorgänge: Sobald Politiker
die Hand auf so sensible, wertvolle und für
das Gedächtnis der Menschheit zentrale
Güter legen, wie es die mittelalterlichen
und frühneuzeitlichen Handschriften sind,
führt dies immer ins Abseits. Immerhin, im
Falle von Karlsruhe intervenierte die deutsche

Bundesregierung für einen Verbleib
der Handschriften. In Zürich und St. Gallen

aber leitete der Bundesrat eine «Mediation»,

welche von Anfang an zugunsten der
St. Galler Forderung angelegt war. Ein
weiteres, nicht minder absurdes Beispiel
sei zur Einleitung genannt: das berühmte
Lindisfarne Evangeliar, neben dem Book of
Keils die Zierde der Hochblüte der
frühmittelalterlichen angelsächsischen
Buchkunst. Am 18. Mai 2004 fand das 293. Meeting

des British Library Board statt. Unter
Punkt 5 der Traktandenliste wurde über
den parlamentarischen Vorstoß vom 26.
Februar desselbenJahres beraten. "Following
the 25 February adjournment debate urging
the Government to take steps to ensure

the permanent return of the Lindisfarne
Gospels to the north-east of England, the
Chairman had met informally with Rt
Hon Joyce Quin MP, the proposer of the
debate. A meeting on the issue with a

delegation from the North East would take

place in due course." Diese Fälle legen
nahe, internationale Konventionen zu
erstellen, um den stets fatalen Zugriff der
Politik auf Kulturgüter in öffentlichen
Institutionen zu verhindern.

Die drei Fälle, so unterschiedlich sie

gelagert sind, haben eines gemeinsam. In
Zürich wie in Karlsruhe und London sollen
Handschriften aus einem Kontext
herausgerissen, aus Bibliotheken entfernt werden,
wo sie während Jahrhunderten sorgsam
gepflegt und wissenschaftlich erschlossen
worden sind. Am 25. September 2006 wurden

vierzig Handschriften von Zürich nach
St. Gallen transportiert, Zürcher Kulturgüter

seit dreiJahrhunderten. Dieser Vorgang
paßt durchaus in die Zeit von heute, in
welcher Religion wieder die Politik zu prägen
vermag. Im Zweiten Villmerger Krieg von
1712 führten die reformierten Berner und
die Zürcher Handschriften aus der
Stiftsbibliothek St. Gallen weg, eine konfessionelle
Auseinandersetzung vor fast 300 Jahren
also. Die Berner gaben nach dem Friedensvertrag

von Baden imJahr 1718 alle
Handschriften zurück, die Zürcher behaupteten,
das gleiche zu tun, doch behielten sie eine
Anzahl von Handschriften und Drucken
zurück. Der Fürstabt von St. Gallen,Joseph
von Rudolphi (1717-1740), konnte am

23. März 1719 die aus Zürich gebrachten
Handschriften in Empfang nehmen. «Bey
des Hrn. Abten von S.Gallen Dancksagungs
Schreiben für den übermachten Antheil der
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hiergewesenen St. Gallischen Bibliothec hat
es sein Bewenden», heißt es im Manual des
St. Galler Stadtschreibers vom 2. April
1720; das Dankschreiben selbst ist nicht
erhalten. So weit so gut.

Doch in sehr unregelmäßigen Abständen
und seit I9g6 intensiver und zunehmend
aggressiv forderten die St. Galler
Kantonsregierung und der Administrationsrat des
Katholischen Konfessionsteils des Kantons
St. Gallen die Handschriften zurück. Wie
die Argumentationen lauteten, soll ein
Beispiel zeigen:

«Die Provenienz der Handschrift aus
dem Besitz des St. Galler Wandermönchs
Gall Kemli (gest. 1481) ist in der Fachwelt
unbestritten.Von Kemlis Handschriften
liegen 24 Bände in der Stiftsbibliothek St. Gallen,

vier weitere in der Zentralbibliothek
Zürich. Es gibt in diesem Band keine direkten

Spuren über einen weiterenVerbleib der
Handschrift in St. Gallen, also auch keinen
Stempel aus dem letzten Drittel der Abtszeit

von Diethelm Blarer (1530-1564); es

gibt aber ebenso wenig einen Beleg für
eine Existenz in Zürich vor 1712. Zwei
andere Kemli-Handschriften (Ms. C 101;
Ms. C 150), die in der Zentralbibliothek
Zürich liegen, tragen den Blarer-Biblio-
theksstempel und stammen mit größter
Wahrscheinlichkeit aus den 1712 nach
Zürich abgeführten St. Galler Beständen. Die
Pergamentrolle des «Arbor biblicae histo-
riae» (Ms. Car. C 184 aus der Bibliothek
am Großmünster) hingegen wie die Handschrift

Ms. A 135 besitzen den Blarer-Stem-
pel nicht. Es ist denkbar und vermutlich
eher wahrscheinlich, daß die Handschrift
Ms. A 135 bereits vor 1712 auf unbekannten

Wegen nach Zürich gelangt ist; es ist
aber nicht ganz ausgeschlossen, daß die
Handschrift ohne Stempel 1712 nach
Zürich gelangt ist.»

Im Herbst 2006 war auf der Homepage
des Administrationsrates zu lesen:

«Der Kulturgüterstreit zwischen St. Gallen

und Zürich ist unter Vermittlung des
Bundes mit der Unterzeichnung der Verein¬

barung am 27. April 2006 beigelegt worden.

Diese Vereinbarung sieht namentlich
vor, daß St. Gallen das Eigentum Zürichs
an den Kulturgütern, die auf Grund der
Ereignisse von 1712 im Besitz zürcherischer
Institutionen und des Schweizerischen
Landesmuseums sind, anerkennt. Zürich
anerkennt seinerseits die Identitätsrelevanz
der fraglichen Kulturgüter und überläßt
St. Gallen im Rahmen einer unentgeltlichen
Leihe an die Stiftsbibliothek 35 wertvolle
Handschriften, die der Stiftung
Zentralbibliothek gehören. Dieses Leihverhältms
gilt auf unbestimmte Zeit. Eine Änderung
oder Auflösung wäre erstmals nach 38 Jahren

möglich, müßte jedoch von den obersten

Exekutivorganen derVerfahrensbetei-
ligten einer Partei gemeinsam verlangt
werden. Auf der Seite Zürichs wäre also
die Zustimmung des Regierungsrates, des

Stadtrates und des Stiftungsrates der
Zentralbibliothek notwendig. Der Kanton
Zürich schenkt St. Gallen die Vita vetustissima

Sancti Galli, die sich im Staatsarchiv
Zürich befindet. Zudem läßt Zürich auf
eigene Kosten eine originalgetreue Replik
des Erd- und Himmelsglobus anfertigen
und schenkt diese der Stiftsbibliothek
St. Gallen. Schließlich erhält die
Stiftsbibliothek das Original des Globus für eine

Ausstellung von maximal vier Monaten.
Der Globus befindet sich im Schweizerischen

Landesmuseum, ist aber Eigentum
der Stiftung Zentralbibliothek.»

Die Zentralbibliothek Zürich fühlt sich
den international geltenden Konventionen
zur absoluten Schonung und größtmöglichen

Pflege verpflichtet und beschränkt
deshalb Transporte der teilweise mehr als

tausendJahre alten, kostbaren Handschriften

auf ein Minimum. Jeder Transport ist
schädlich, so auch dieser von Zürich nach
St. Gallen.

Die Handschriften

Doch genug von dieser beispiellosen
Geschichte, wenden wir uns dem Wesentli-
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chen zu, den Handschriften. Sie wurden in
der Auseinandersetzung nicht befragt, den

Begriff der «Identitätsrelevanz» haben sie

nicht erfunden - und, wenn sie könnten, sie

würden sich wehren und sich als Zürcher
Lokalpatrioten ausgeben in guter Erinnerung

an ihren Aufenthalt in der schönen
Stadtbibliothek in der Wasserkirche und
seit igi4 in der neuen Zentralbibliothek
Zürich am Zähringerplatz. Vielleicht
erinnern sie sich weniger gerne an ihren Ausflug

in die Tresore einer Bank am Paradeplatz,

bevor sie im Tresor des Neubaus der
Zentralbibliothek Zürich unter idealen
klimatischen Bedingungen in gereinigter Luft
wieder aufatmen und aufblühen durften.
Als Grundlagen dafür, die Handschriften
aus St. Gallen in Zürich zu finden, dienten
der um 1700 von Pater Hermann Schenk
angelegte Handschriftenkatalog der
Stiftsbibliothek St. Gallen (dort als Codex 1280

aufbewahrt) und das Verzeichnis Johann
Jakob Scheuchzers von 1713 mit dem Titel
«Manuscripta Sancto Gallensia bibliothecae
Tigurinae civicae illata» (ZB, Ms. C 366).
Es liegt auf der Hand, daß beide Kataloge
nicht leicht zu interpretieren, nicht jeder
Eintrag mit einer konkreten Handschrift
in Verbindung zu bringen ist. Nicht alle
der betroffenen vierzig Handschriften sind

1712 nach Zürich gelangt.Jede Handschrift
hat ein eigenes Gesicht, eine eigene
Geschichte, die hier nur angetippt wird,
zumal man gespannt aufAnton von Euws opus

magnum über die St. Galler Buchmalerei
sein darf. Die Zahl 40 ist korrekt, nicht 35,
wie die St. Galler sagen, genauer gesagt: 17
mittelalterliche, 22 frühneuzeitliche
Handschriften und eine Manuskriptkarte. Die
St. Galler Seite zählt ein sechsbändiges
Werk als einen Band (mit solchen und
ähnlichen Spielchen schlug man sich während
eines Jahrzehnts herum): angemerkt sei

noch, daß der ursprüngliche «Anspruch
[sie!] von St. Gallen auf Rückerstattung
seiner Kulturgüter aus Zürich» - so der Titel
des 2002 in Buchform erschienenen St. Galler

Gutachtens - g6 Handschriften und drei

Manuskriptkarten umfaßte. Dies bedeutet
auch, daß man nach wie vor nach Zürich
pilgern muß, wenn man sich eine Übersicht

über die St. Galler Handschriften
verschaffen will, auch deshalb, weil das
Fraumünster, das Großmünster, das Kloster
Rheinau und die Stadtbibliothek natürlich
lange vor 1712 bereits St. Galler
Handschriften besaßen. Man muß aber auch
nach New York, nach Göttweig und in viele
andere Bibliotheken in aller Welt fahren -
auch dies ein weiterer Beleg für die Absurdität,

Handschriften um 86 Kilometer
ostwärts zu verlagern. Die Bibliotheken an
folgenden Orten besitzen insgesamt sechzig
der hundertsechzig frühmittelalterlichen
St. Galler Handschriften: Aachen, Bamberg,

Basel, Berlin, Brüssel, Cambridge,
Einsiedeln, Genf, Göttingen, Gotha, Kra-
kau, Leiden, London, Manchester, Merseburg,

Mulhouse, München, New York,
Oxford, St. Gallen (Vadiana). Stuttgart,
Trier, Vatikan. Wien, Wolfenbüttel und
eben Zürich. Die anderen hundert
Handschriften liegen in der Stiftsbibliothek.
Die Geschichte läßt einen nicht los - nun
aber wirklich zu Erfreulicherem, ja zu den
Sensationen dieser Sammlung, welche in
St. Gallen wieder die gleiche Ausstrahlung
entfaltet wie vor 300 Jahren und wäh-

LEGENDEN ZU DEN
FOLGENDEN ACHT SEITEN

1 Maiestas Christi. Ms. C 80, Folio 8ß r.

2 Psalter. Ms. C12, Folio ßß r.

ß Psalter. Ms. C12, Folio ßß v.

4 Psalter. Ms. C12, i68r.
5 Liber Comitis. Ms. C yy, Folio ißgv.
6 Liber Comitis. Ms. C yy, i6ir.
y Liber Comitis. Ms. C yy. Folio 8v/gr.
8 Liber Comitis. Ms. C yy, Folio 21
9 Liber Comitis. Ms. C yy, Folio ß r.

10 Perikopenbuch. Ms. C 60, Folio 2Öir.
11 Perikopenbuch. Ms. C 60, Folio I2ßr.
12 Perikopenbuch. Ms. C 60, Folio i8gv.
iß Sacramentarium triplex. Ms. C 4ß, Folio niv.
14 P. GallKemli. Ms. C101, Folio ißy v.

iß P. GallKemh. Ms. C101, 2ßv/26r.
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rend der drei Jahrhunderte ihres Zürcher
Aufenthalts.

Die karolingischen und ottonischen
Handschriften des 9.. 10. und 11. Jahrhunderts

gehören zu einem nicht geographisch
zu lokalisierenden «Weltkulturerbe», das

heißt, sie haben «höchste Identitätsrelevanz»

für das Abendland und dessen Kultur

ganz allgemein, für die europäische
benediktinische Klostergemeinschaft, für
die europäische Kirchengeschichte,Theologie,

Liturgiewissenschaft, Geschichte und
Kunstgeschichte. Durch die Entnahme von
mittelalterlichen St. Galler Handschriften
wird die geschlossene, historisch gewachsene

Signaturengruppe Ms. C der Stadt-,
jetzt Zentralbibliothek Zürich auseinandergerissen.

Die Handschriften sind durch ihre
Aufbewahrung in der Stadtbibliothek in
derWasserkirche zu einem nicht mehr
wegzudenkenden Teil der Zürcher Geschichte
geworden. Genauso wie die Verwandlung
des Predigerchores durch die Jahrhunderte
hindurch ist die knapp dreihundertjährige
Präsenz der Handschriften Teil der Zürcher

Geschichte, die rückgängig zu machen
nicht sinnvoll ist.

«Zürcher Psalter»

Die frühmittelalterlichen Handschriften
sind es, welche am meisten interessieren,
mitunter sind es Prachtstücke, eine wahre
Augenweide. Beginnen wir mit dem Psalter,

welchen sogar die St.Galler Kollegen als
«Zürcher Psalter» bezeichnen.

Die Handschrift Zentralbibliothek
Zürich, Ms.C 12, stellt für die St. Galler
Buchkultur einen Markstein dar, sie hat aber
noch nicht alle ihre Geheimnisse preisgegeben.

Es ist eine Psalter-Handschrift, also
das Buch der Psalmen, das am häufigsten
abgeschriebene Buch des AltenTestaments.
Die Handschrift gehört zusammen mit
dem Psalter Codex 20 der Stiftsbibliothek
St. Gallen zu den frühesten Zeugnissen
figürlicher Malerei im Kloster St. Gallen. Der

Vergleich der beiden Codices zeigt die nahe
Verwandtschaft der Schrift, wenn nicht gar
Wolfcoz beide geschrieben hat. Doch die
Bilder sind grundverschieden. Dem tastenden

Versuch des Malers der vier Mitpsal-
misten in Codex Sangallensis 20 - das

Davidbild fehlt - steht die bereits
routinierte Malweise des Bildes von David und
dem Propheten Nathan zum 50. (51.) Psalm
im Zürcher Psalter gegenüber, abgesehen
davon, daß die Farbgebung eine ganz
andere ist. Sie weist auf einen Maler mit
oberitalienischem Hintergrund hin, den

man eher auf der Reichenau als in St. Gallen

vermuten würde. Damit sei angedeutet,
daß Schrift und Bild nicht gleichzeitig,
vielleicht sogar nicht am selben Ort entstanden
sind. Dafür spricht auch, daß das Bild an
der falschen Stelle steht. Es illustriert den
Titel des wichtigen Bußpsalmes, wo vom
Ehebruch Davids mit Bathseba und der
Bußpredigt Nathans die Rede ist. Doch das

Bild ist nicht dem Titel beigefügt, sondern
folgt am Schluß des Psalmes, was keinen
Sinn ergibt. Daß in den Anfängen einer
Schreibschule Diskrepanzen auftreten, ist
nicht überraschend; sie betreffen auch den
unterschiedlichen Stil der kräftigen Malerei
und der fein gemalten Initialen. Auch im
Codex Sangallensis 20 steht die Unbeholfenheit

der Malerei im Widerspruch zur
routinierten Sicherheit und Qualität der
Initialen. Wie selbstsicher und souverän
und von der Qualität der Schreiber und
Maler strotzend treten die Hauptwerke der
St. Galler Buchkunst auf, wie vor allem der

fünfzigjahre spätere Folchart-Psalter.

Das Karlsepos und die Carmina Sangallensia

Mit dem Sacramentarium triplex des
(^Jahrhunderts. Ms. C 43, wird die ganze
Fragwürdigkeit der Argumentation, welche
Handschrift von europäischer Statur wohin
gehört, überdeutlich. In der Fragmentensammlung

Ms. C 184, Folio 2ir, lesen wir
zu diesem Sacramentarium eine Notiz.
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Martin Gerbert, der bedeutende Abt von
St. Blasien. schreibt 1764: «... Remitto Co-
dicem Turicensem incomparabilem...».
Und Johann Jakob Breitinger zog das

Sakramental' bei. wie in seinem Nachlaß
in der Zentralbibliothek Zürich zu sehen ist
(Ms. Bodmer 21). Die Sammelhandschrift
Ms. C 78 stellt ein besonderesJuwel dar. Die
Handschrift ist nicht verziert, aber sie
enthält zwei einzigartige Schriftzeugnisse, das

sogenannte Karlsepos und die Carmina San-

gallensia. Äußerlich schon präsentiert sich
die Handschrift als eine zürcherische in
ihrem Einband der Stadtbibliothek. Das

Karlsepos schildert das Treffen von Karl
dem Großen mit Papst Leo III. in Paderborn,

und die Carmina Sangalltnsia sind eine

Sammlung der Bildlegenden der karolingi-
schen Ausmalung der Langhauswände der
St. Galler Klosterkirche, wie sie von Abt
Gozbert (bezeugt 798-837) in Auftrag
gegeben wurde. Damit läßt sich ein Bild
machen von dieser Kirche, und wenn wir
noch die Tuotilo-Elfenbeine anzunehmen,
welche als Einband des Evangelium longum
der Stiftsbibliothek St. Gallen. Codex 53.
dienen, gelingt es gar. den Raumeindruck
als Ganzes zu rekonstruieren. Man darf
annehmen, daß der bedeutende Mönch Tuo-
tilo in den Elfenbeinreliefen die Ausmalung
der Chorpartie der Kirche wiedergegeben
hat. Tuotilo wurde um 850 geboren und
starb an einem 27. April, wohl im Jahre 913.
Er war nicht nur Dichter. Goldschmied.
Maler. Musiker, sondern auch ein geschickter

Diplomat im Dienst der Abtei St. Gallen.

Das Aachener Kuppelmosaik.
Mönch Sintram, der Maler

Als erster erkannte Anton von Euw die

Zeichnung der Maiestas Christi in Ms. C 80
als Nachzeichnung des Kuppelmosaiks des

Domes von Aachen und damit als euro
päisches Meisterwerk par excellence. Am
22. November 2001 referierte er darüber
im Lesesaal der Handschriftenabteilung

der Zentralbibliothek Zürich. Die Genealogie

Karls des Großen im Sammelband
Ms. C 129 hatte in Zürich mit seinem Karlskult

im Großmünster einen guten Platz.
Der Passionarias maior. Ms.C loi. mit der
Zusammenstellung von Heiligenleben durch
St. Galler Mönche des 9. und 10. Jahrhunderts

und der Glossierung durch den
St. Galler Mönch Ekkehard IV. und den
Annotationen von Notker Balbulus wurde
in St. Gallen für die Klostergemeinschaft
hergestellt: ein monumentaler Codex in
den eindrücklichen Maßen 43 x30.5 cm.
Die Handschrift wurde in Zürich
vielfach konsultiert und ist so zu einem
Bestandteil der Zürcher Bibliotheksgeschichte
geworden.

Der St. Galler Mönch Sintram malte die

prachtvollen Initialen des Evangelium
Longum. Cod. Sang. 53, das Tuotilo mit dem
Elfenbeineinband versah. Ein Zeitgenosse
Sintrams malte in Ms. C 60 der
Zentralbibliothek Zürich, heute leihweise in der
Stiftsbibliothek St. Gallen, die Initialen. Es

ist ein Perikopenbuch aus und für das Kloster

St. Gallen der Zeit um 900. der Blütezeit
des St. Galler Skriptoriums. Das Perikopenbuch

enthält die für den Gottesdienst
benötigten Texte aus dem Alten Testament,
den Evangelien und den Briefen des Paulus.

In die gleiche Gruppe von Handschriften

gehört Ms. C 77. der Liber Comitis mit
den Episteln und Evangelien sowie weiteren

Texten für die Kirchweihe, die Totenmesse

und andere Anlässe. Die hochkarätigen

Initialen kennzeichnen die heiligen
Texte in repräsentativer Art, gleichzeitig
sind sie eine Lesehilfe, indem sie die
Textanfänge markieren. Die Prachtentfaltung
der Doppelseiten Folio iv/qt, Folio Sxlgr
und Folio iov/ior gehören zum Besten, was
die Schreibkünstler und Maler des St. Galler

Skriptoriums hervorgebracht haben.

Nicht nur der Prunk des Goldes und des

Silbers, kombiniert mit dem Rot. ist es.

was in die Augen sticht, auch das Layout,
der Rhythmus der langgezogenen Initiale
am linken Rand zusammen mit dem Mi-
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Psalter. Ms. C12, Folioßßv, Ausschnitt.

nuskel-«D», dem «Q>> und dem «P» auf
der je gegenüberliegenden Seite, zeigt die
hohe Qualität.

EkkehartIV., Notker III. und Pater GallKemli

Im reichen Sammelband Ms. C 62 fallen
die Glossen des bedeutenden St. Galler
Mönches Ekkehart IV. auf. Das noch erhaltene

Werk des St. Galler Mönchs Notker III.
Labeo, des Deutschen (um 950-1022),
befindet sich größtenteils in der Stiftsbibliothek

St. Gallen. Diese Sammlung wird nun
noch durch die Zürcher Handschrift Ms.
C 98 ergänzt. Sie umfaßt Notkers des Deutschen

Rhetorik- und Dialektik-Traktat in
althochdeutscher Sprache. Auch im
Sammelband Ms. C 121 stehen Texte Notkers
des Deutschen im Vordergrund - De par-
tibus logicae, De syllogismis, De diabetica -
neben solchen des Isidor von Sevilla und

des Beda Venerabilis. Nicht fehlen durfte
in einer Klosterbibliothek das Rhetoriklehrbuch

des 96 n. Chr. in Rom verstorbenen

Quintilianus. Ms. C 74a der Zeit
um 1000 umfaßt seine von verschiedenen
Schreibern geschriebenen Institutionis orato-
riae Libri XII

Die übrigen mittelalterlichen
Handschriften datieren ins 15.Jahrhundert. Nur
Ms. C 100 reicht noch in das 14.Jahrhun¬
dert zurück, ein reizvoller Codex mit der
Alexandreis von Walther von Châtillon.
Diejenigen von Pater Gall Kemli (1417-
1480/81) wurden in der Zentralbibliothek
Zürich oft konsultiert. Kemli war eine

herausragende Persönlichkeit in der Abtei
des Spätmittelalters.Vierundzwanzig
Handschriften Kemlis befinden sich in der
Stiftsbibliothek St. Gallen, drei weitere aus
Zürich kommen dazu; sie sind nicht während
des Krieges von 1712 an die Limmat
gelangt. Ms. A 135 enthält den Bibliotheks-
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katalog Kemlis und auf Folio 6or~72v die

Genealogie Christi des Petrus von Poitiers
in der deutschen Übersetzung von Ulrich
Zwingli (i528-1571). dem Sohn des
Reformators: sie wurde 1592 in Basel gedruckt.
In Ms. C 101 vereinigte Pater Gallus viele
seiner eigenen oder von ihm gesammelte
Texte: Diversarius multarum materiarum.
Bemerkenswert ist der Codex wegen der
eingeklebten, farbigen Einblattdrucke, wie der
Darstellung der Tugenden auf Folio 25V/
26r. Ms. C 150 ist eine weitere
Sammelhandschrift Kemlis. Auch die Handschrift
Nüwe Casus monasteril s. Galli 1226-1221) von
Christian Kuchimeister. Ms. A 152, kam
nicht 1712 nach Zürich.

Diefrühneuzeitlichen Handschriften

Die hohe Bedeutung der frühmittelalterlichen,

vor allem karolingischen
Handschriften gegenüber den frühneuzeitlichen
drückt sich auch - ganz banal - im
Versicherungswert aus: St. Gallen muß die
Handschriften, wie jede andere Leihgabe
auch, versichern. Die siebzehn frühmittelalterlichen

Codices stellen einen geschätzten

Wert von 10,4 Millionen Schweizerfranken

dar, während die 22 frühneuzeitlichen
Handschriften und die Manuskriptkarte
von 1700 mit vierhunderttausend Franken
eingesetzt sind. Hier geht es um ausgesprochene

Sangallensia, verfaßt und geschrieben

primär im 16. und 17.Jahrhundert, «in
St. Gallen für St. Gallen gemacht». Für
Zürich haben sie nur einen marginalen
Wert, während sie für die Erschließung und
Erforschung des klosterinternen geistigen
Lebens im St. Galler Benediktinerkloster
wie auch für die Verwaltung des fürst-
äbtisch-sanktgallischen Gebiets durchaus
einen Stellenwert besitzen. Diese
Handschriften ließ die Zentralbibliothek Zürich
leichteren Herzens ziehen. Nur kurz sei

zum Schluß auf sie hingewiesen, auf das

Ausgabenbuch des Abtes Otmar Kunz
(Ms. B 73; 16.Jh.), die Glaubenslehren des

Gallus (Ms. B 96; 17. Jh.), auf die
Übersetzung von zwei französischen Texten
Mabillons durch P Schenk ins Lateinische
(Ms.B 115; um 1700). Eine Konvertitenliste
der Fürstabtei St. Gallen (Ms. B 118; 1640-
1697) findet sich darunter, das lus canonicum

von P. Chrysostomus Suppliti (Ms. B 124;
1655), die Wunder am Altar «Maria im
Gatter» 1470-1520 (Ms. B 134; 1608), die

Vorlesungen Vadians, geschrieben durch
F. Sicher (Ms.C 106; 1523/24), Ermahnungen

an Fratres juniores (Ms. D 74; 1633),
die sechsbändige Sammlung von P. Ulrich
Aichhaim (Ms.D 76-77; um 1670). Einblick
in das Klosterleben vermögen die Schriften

zu geben wie die lateinischen
Redeübungen von St. Galler Novizen (Ms. D

147; 1660/61), die lateinischen Predigten
eines Mönchs (Ms.D 155; 1674-1691) und
andere, wie die Festschrift des Klosters
St. Gallen mit der Übersetzung des Marienpsalters

ins Griechische (Ms.D 217; 1661),
die Übersetzung der Regula Benedirti ins

Griechische durch P Gallus Schindler (Ms.
D 227; um 1670), aber auch das Ausgaben-
Verzeichnis eines stiftsanktgallischen
Beamten von 1706 findet sich in Ms. B 131.
Die Karte der Fürstabtei St. Gallen um 1700
rundet das reiche Spektrum der von Zürich
nach St. Gallen ausgeliehenen Handschriften

ab.
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